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V

Vorwort zur elften Auflage

Das am 23. Juli 2015 in Kraft getretene Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)
setzt die Bilanzrichtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2013 in nationales Recht um. Nach dem Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) und dem Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz
(MicroBilG) ist das BilRUG eine neue, unionsrechtlich veranlasste Reform der han-
delsrechtlichen Rechnungslegung. Mit der nunmehr elften Auflage der „Konzernbi-
lanzen“ berücksichtigen wir diese und weitere aktuelle Entwicklungen in der Kon-
zernrechnungslegung nach handelsrechtlichen und internationalen Bilanzierungsnor-
men. Im Rahmen der vollständigen inhaltlichen Aktualisierung wurden unter ande-
rem die neuen Regelungen des DRSC zur „Kapitalflussrechnung“ (DRS 21) sowie die
aktuellen Projekte zur „Kapitalkonsolidierung“ (DRS 4 bzw. E-DRS 30) und zum
„Konzerneigenkapital“ (DRS 7 bzw. E-DRS 31) eingearbeitet.

Neben der Berücksichtigung der neuen Regelungen wurden in der Neuauflage insbe-
sondere die Diskussion zur Kapitalkonsolidierung im mehrstufigen Konzern sowie
zur End- und Übergangskonsolidierung vertieft und um neue Beispiele erweitert.

Die umfassende Aktualisierung und Überarbeitung dieses Buches wäre ohne den Ein-
satz der Mitarbeiter des Instituts für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung
(IRW) der Westfälischen Wilhelms-Universität nicht möglich gewesen. Unser Dank
richtet sich dabei an die Herren M.Sc. Philipp Dollereder, M.Sc. Frederik Engelke,
M.Sc. Marcel Faber, M.Sc. Christoph König, M.Sc. Fabian Umseher und Dipl.-Kfm.
Stephen Weich.

Zu einem besonderen Dank sind wir ferner dem Team der studentischen Mitarbeiter
verpflichtet. Hier haben uns insbesondere die Herren cand. M.Sc. Julian Höbener
und cand. M.Sc. Michael Huter in allen formalen bzw. technischen Belangen sorgfäl-
tig und engagiert unterstützt. 

Darüber hinaus danken wir den Herren M.Sc. Christoph König und M.Sc. Fabian
Umseher für die außerordentlich kompetente und stets umsichtige Koordination des
Gesamtprojektes.

Auch bei dieser Auflage freuen wir uns sehr über Ihre Anmerkungen und Verbesse-
rungsvorschläge, die Sie uns auch gerne per E-Mail an Konzernbilanzen@baetge-
kirsch-thiele.de übermitteln können.

Münster, im August 2015 Jörg Baetge
Hans-Jürgen Kirsch

Stefan Thiele
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Vorwort

Vorwort zur zehnten Auflage

Mit der nunmehr zehnten Auflage der „Konzernbilanzen“ berücksichtigen wir die
neuesten Entwicklungen in der Konzernrechnungslegung nach handelsrechtlichen
und internationalen Bilanzierungsstandards. Im Rahmen der vollständigen inhaltli-
chen Aktualisierung wurden unter anderem die neuen Regelungen des DRSC zum
„Konzernlagebericht" (DRS 20) sowie das aktuelle Projekt zur „Kapitalflussrech-
nung" (DRS 2) berücksichtigt. Darüber hinaus wurden auch die neuen IFRS zur
Konzernrechnungslegung – bestehend aus IFRS 10 (Konzernabschlüsse), IFRS 11
(Gemeinschaftliche Vereinbarungen) und IFRS 12 (Angaben zu Anteilen an anderen
Unternehmen) – sowie die damit verbundenen Änderungen des IFRS 3 (Unterneh-
menszusammenschlüsse) und des IAS 28 (Beteiligungen an assoziierten Unterneh-
men und Gemeinschaftsunternehmen) eingearbeitet. 

Neben der Berücksichtigung der neuen Regelungen wurden in der Neuauflage insbe-
sondere die Diskussion zur Kapitalkonsolidierung im mehrstufigen Konzern sowie
zur End- und Übergangskonsolidierung überarbeitet und um neue Beispiele erwei-
tert. 

Die Umsetzung der Überarbeitung der „Konzernbilanzen“ lag wieder in den kompe-
tenten Händen der Mitarbeiter des Instituts für Rechnungslegung und Wirtschafts-
prüfung (IRW) der Westfälischen Wilhelms-Universität. Für die engangierte Unter-
stützung danken wir ganz besonders Frau M.Sc. Ariane Kraft und Frau Dr. Lena
Schoo sowie den Herren M.Sc. Michael Alkemeier, M.Sc. Nils Gimpel-Henning, Di-
pl.-Kfm. Timo Hesse und M.Sc. Christoph Pier.

Ein herzlicher Dank gilt ferner dem stets hilfsbereiten und aufmerksamen Team der
studentischen Mitarbeiter für die große Unterstützung bei der Recherche der um-
fangreichen Literatur. Besonders danken möchten wir Frau cand. B.Sc. Henrike
Krenz, die uns in allen formalen bzw. technischen Belangen ausgesprochen sorgfältig
und äußerst engagiert unterstützt hat. 

Darüber hinaus danken wir Herrn M.Sc. Nils Gimpel-Henning ganz herzlich für die
außerordentlich kompetente und umsichtige Koordination des Gesamtprojektes. In
der wie immer etwas unruhigen Endphase wurde er von Herrn M.Sc. Michael Alke-
meier ausgesprochen tatkräftig und engagiert unterstützt.

Auch bei dieser Auflage freuen wir uns sehr über Ihre Anmerkungen und Verbesse-
rungsvorschläge, die Sie uns auch gerne per E-Mail an Konzernbilanzen@baetge-
kirsch-thiele.de übermitteln können.

Münster, im August 2013 Jörg Baetge
Hans-Jürgen Kirsch

Stefan Thiele
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1

Kapitel I:
Grundlagen des Konzernabschlusses

1 Begriff und Bedeutung des Konzerns
Konzerne bestehen aus Unternehmen, die zwar rechtlich selbständig, wirtschaftlich
aber voneinander abhängig sind. Ein Konzern kann daher als Verbindung mehrerer
rechtlich selbständiger Unternehmen zu einer wirtschaftlichen Einheit definiert wer-
den.1

Der Zusammenschluss von Unternehmen zu Konzernen hat gesamtwirtschaftliche
Folgen insofern, als durch externes Unternehmenswachstum wettbewerbseinschrän-
kende Marktstrukturen entstehen können. Derartige Folgen der Konzernbildung un-
tersucht die Volkswirtschaftslehre – vor allem im Rahmen der Wettbewerbstheorie.2

Die Wettbewerbspolitik bezweckt hingegen, die Wettbewerbsfreiheit zu sichern; das
Schwergewicht wettbewerbspolitischer Regelungen liegt auf dem Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB).3

Die Bildung von Konzernen ist aber nicht nur gesamtwirtschaftlich bedeutsam; sie
betrifft vielmehr auch unmittelbar alle Personen und Gruppen, die Rechte oder
Pflichten gegenüber den Unternehmen eines Konzerns haben. Konzerngebundene
Unternehmen verlieren ihre wirtschaftliche Selbständigkeit, so dass diese Unterneh-
men quasi nur noch Betriebsteil einer größeren wirtschaftlichen Einheit sind. Dies
hat Konsequenzen für die konzernfremden Minderheitsgesellschafter sowie für die
Gläubiger und Arbeitnehmer des Konzernunternehmens, da die Unternehmensent-
scheidungen am Interesse des gesamten Konzerns auszurichten sind, das nicht unbe-
dingt mit dem Interesse des einzelnen Konzernunternehmens übereinstimmen muss.
Durch das Konzernrecht sollen die Rechte und Pflichten der am Konzern beteiligten
Gruppen voneinander abgegrenzt und berechtigte Interessen geschützt werden.4 Das

1 Vgl. EMMERICH, V., in: Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 7. Aufl.,
§ 18 AktG, Rn. 5.

2 Vgl. ausführlich BORCHERT, M./GROSSEKETTLER, H., Preis- und Wettbewerbstheorie, S. 113-
314.

3 Zu den Aufgaben der Wettbewerbspolitik vgl. etwa HERDZINA, K., Wettbewerbspolitik.

4 Vgl. SCHILDBACH, T., Der Konzernabschluss, S. 16.
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Konzernrecht ist für Aktiengesellschaften in den §§ 15-19 AktG (Definitionen),
§§ 20-22 AktG (Mitteilung des Erwerbs von mehr als 25 % der Aktien) und §§ 291-
328 AktG (verbundene Unternehmen) kodifiziert; auf die GmbH wird dieses Recht
weitgehend analog angewendet. Teil des Konzernrechtes ist das in den §§ 290-315
HGB5 und in den §§ 11-15 PublG kodifizierte Recht der Konzernrechnungslegung,
das im Mittelpunkt dieses Buches steht. Zunächst wird indes kurz skizziert, welche
rechtlichen Formen der Konzernverbindung möglich sind und welche Konsequenzen
daraus für die Konzernrechnungslegung dieser Unternehmensverbindungen entste-
hen.

2 Die rechtliche Struktur des Konzerns

21 Überblick über die Konzernformen

Die zu einem Konzern zusammengeschlossenen Unternehmen können innerhalb des
Konzerns hierarchisch organisiert (Unterordnungskonzerne) oder gleichberechtigt
sein (Gleichordnungskonzerne). Zu den Unterordnungskonzernen gehören faktische
Konzerne, Vertragskonzerne und Eingliederungskonzerne. Die Übersicht I-1 zeigt die
unterschiedlichen Konzernformen, die in den weiteren Abschnitten6 erläutert wer-
den. Diese Konzernformen werden in der Praxis häufig miteinander kombiniert, so
dass Mischformen entstehen.7 Die verschiedenen Formen der Unternehmensverbin-
dung sind in den §§ 15-19 AktG definiert. Diese Definitionen sind rechtsform-
neutral und gelten daher nicht nur für AG und KGaA, sondern auch für andere
Rechtsformen wie die GmbH8, die OHG9 oder die KG10. Rechtsformspezifische Un-
terschiede ergeben sich allerdings hinsichtlich der Rechtsfolgen, die an die verschie-
denen Formen der Unternehmensverbindung anknüpfen.

5 Im Folgenden wird im Text bei dem Verweis auf Paragraphen des HGB das Gesetz nicht mehr
genannt. 

6 Vgl. Abschn. 22 und 23 in diesem Kapitel.

7 Vgl. zu einem Beispiel eines Konzerns aus gleichgeordneten und untergeordneten Unterneh-
men etwa ADS, 6. Aufl., § 18 AktG, Rn. 84.

8 Vgl. LUTTER, M./HOMMELHOFF, P., in: Lutter u. a., 18. Aufl., Anh. § 13, Rn. 6.

9 Vgl. ROTH, M., in: Baumbach/Hopt, 36. Aufl., § 105 HGB, Rn. 101.

10 Vgl. ROTH, M., in: Baumbach/Hopt, 36. Aufl., § 161 HGB, Rn. 13.
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22 Unterordnungskonzerne

Unterordnungskonzerne sind durch ein Verhältnis der Über-/Unterordnung der
Konzernunternehmen gekennzeichnet. Quasi als Vorstufe des Konzerns regelt das
AktG das einfache Abhängigkeitsverhältnis zwischen Unternehmen.

Abhängige Unternehmen sind nach der Definition des § 17 Abs. 1 AktG

„rechtlich selbständige Unternehmen, auf die ein anderes Unterneh-
men (herrschendes Unternehmen) unmittelbar oder mittelbar einen
beherrschenden Einfluß ausüben kann“.

Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AktG bilden zwei Unternehmen dann einen Konzern, wenn
das beherrschte Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Un-
ternehmens steht. Hierbei wird nach § 18 Abs. 1 Satz 3 AktG davon ausgegangen,
dass ein i. S. d. § 17 Abs. 1 AktG abhängiges Unternehmen mit dem herrschenden
Unternehmen einen Konzern bildet. Die einheitliche Leitung setzt somit im Regelfall
die tatsächliche Beherrschung voraus.11

Das Konzernverhältnis bei Unterordnungskonzernen kann auf verschiedenen rechtli-
chen Grundlagen beruhen. Zu unterscheiden ist zwischen faktischen Konzernen,
Vertragskonzernen und Eingliederungskonzernen. Bei einem Abhängigkeitsver-
hältnis hat das herrschende Unternehmen die Möglichkeit, die Geschäftspolitik des
abhängigen Unternehmens zu bestimmen; es muss diese Möglichkeit aber nicht tat-
sächlich wahrnehmen. Ob ein Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausüben
kann, lässt sich von Außenstehenden indes nur schwierig beurteilen. Daher wird nach
§ 17 Abs. 2 AktG von in Mehrheitsbesitz (Kapital- oder Stimmrechtsmehrheit) ste-
henden Unternehmen vermutet, dass sie abhängig sind. Unternehmen, die die aus ei-

11 Vgl. EMMERICH, V., in: Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 7. Aufl.,
§ 18 AktG, Rn. 13.

Unterordnungs-
konzern

(§ 18 Abs. 1 AktG)

Gleichordnungs-
konzern

(§ 18 Abs. 2 AktG)

Eingliederungs-
konzern

Vertrags-
konzern

Faktischer
Konzern

Konzern
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ner Abhängigkeitsbeziehung resultierenden Rechtsfolgen nicht gegen sich gelten las-
sen wollen, müssen die gesetzliche Abhängigkeitsvermutung widerlegen (Umkehr der
Beweislast), wobei es sich je nach Art der Rechtsfolge bei dem Unternehmen, das die
Abhängigkeitsvermutung widerlegen muss, um das herrschende Unternehmen oder
um das beherrschte Unternehmen handeln kann.12 Ob die Widerlegung schlüssig
und hinreichend bewiesen ist, ist auch vom Abschlussprüfer zu beurteilen.13 Sachver-
halte, durch die eine gesetzlich vermutete Abhängigkeit widerlegt werden kann, sind
z. B.:14

d Trotz einer Kapitalmehrheit, die für die Vermutung der Abhängigkeit gemäß
§ 17 Abs. 2 AktG hinreichend ist, besteht keine Stimmrechtsmehrheit, da der
Mehrheitsgesellschafter überwiegend stimmrechtslose Vorzugsaktien hält.

d Die Satzung enthält wesentliche Stimmrechtsbeschränkungen.

d Der Mehrheitsgesellschafter hat sich vertraglich verpflichtet, auf sein Stimmrecht
zu verzichten oder sein Stimmrecht auf andere Gesellschafter zu übertragen.

In diesen Fällen hat das mit Mehrheit beteiligte Unternehmen nicht die Möglichkeit,
die Zusammensetzung des Aufsichtsrates und hierdurch mittelbar die Zusammenset-
zung des Vorstandes des anderen Unternehmens zu bestimmen. Damit ist eine we-
sentliche Voraussetzung für ein Abhängigkeitsverhältnis nicht gegeben.15

Wird die Beherrschungsmöglichkeit über ein abhängiges Unternehmen tatsächlich
ausgeübt, ohne dass dies durch einen Unternehmensvertrag abgesichert ist, wird von
einem faktischen Konzern gesprochen. Da ohne konzerninterne Informationen
kaum festgestellt werden kann, ob ein abhängiges Unternehmen tatsächlich be-
herrscht wird, knüpft § 18 Abs. 1 Satz 3 AktG an die Abhängigkeit eines Unterneh-
mens die (widerlegbare) Vermutung, dass dieses Unternehmen mit dem herrschenden
Unternehmen einen Konzern bildet. Wenn die Vermutung der tatsächlichen Beherr-
schung widerlegt werden soll, liegt die Beweislast beim herrschenden Unterneh-
men.16

Abhängigkeitsverhältnis sowie faktisches Konzernverhältnis führen zu zahlreichen
Rechtsfolgen sowohl für das herrschende als auch für das abhängige Unternehmen.

Ist das abhängige Unternehmen eine Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesell-
schaft auf Aktien, ergeben sich die Rechtsfolgen aus dem im AktG normierten Kon-
zernrecht; die wichtigsten Rechtsfolgen sind in den §§ 311-318 AktG festgelegt. Ge-
mäß § 311 Abs. 1 AktG darf grundsätzlich „ein herrschendes Unternehmen seinen
Einfluß nicht dazu benutzen, eine abhängige Aktiengesellschaft oder Kommanditge-

12 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 17 AktG, Rn. 97. Zu Beispielen vgl. etwa KOPPENSTEINER, H.-G., in:
Zöllner/Noack, 3. Aufl., § 17 AktG, Rn. 99.

13 Vgl. hinsichtlich der Prüfung, ob vom beherrschten Unternehmen ein Abhängigkeitsbericht ge-
mäß § 312 AktG aufzustellen ist, etwa ADS, 6. Aufl., § 313 AktG, Rn. 6; HFA DES IDW, Ab-
hängigkeitsbericht nach § 312 AktG, S. 93.

14 Vgl. EMMERICH, V./HABERSACK, M., Konzernrecht, S. 54 f.

15 Vgl. dazu EMMERICH, V./HABERSACK, M., Konzernrecht, S. 53.

16 Vgl. KOPPENSTEINER, H.-G., in: Zöllner/Noack, 3. Aufl., § 18 AktG, Rn. 40.
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sellschaft auf Aktien zu veranlassen, ein für sie nachteiliges Rechtsgeschäft vorzuneh-
men oder Maßnahmen zu ihrem Nachteil zu treffen oder zu unterlassen“, d. h., eine
Schädigung des abhängigen Unternehmens durch das herrschende Unternehmen ist
grundsätzlich unzulässig. Dieses grundsätzliche Schädigungsverbot wird allerdings
durchbrochen: Die herrschende Gesellschaft darf die abhängige Gesellschaft dann zu
nachteiligen Rechtsgeschäften oder sonstigen nachteiligen Maßnahmen veranlassen
oder diese selbst ergreifen, wenn die herrschende Gesellschaft die der abhängigen Ge-
sellschaft entstehenden Nachteile ausgleicht (§ 311 Abs. 1 AktG). Dieser Nachteils-
ausgleich dient dem Schutz der Minderheitsgesellschafter und der Gläubiger der ab-
hängigen Gesellschaft.

Ein abgeschlossener Beherrschungsvertrag i. S. d. § 291 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
AktG begründet einen Vertragskonzern (§§ 291-310 AktG). Ein Beherrschungs-
vertrag ist ein Vertrag, durch den die Leitung eines Unternehmens immer unter die
Leitung eines anderen Unternehmens gestellt wird. Er wird in der Praxis i. d. R.
– aber nicht notwendigerweise – zugleich mit einem Gewinnabführungsvertrag
(§ 291 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 AktG) abgeschlossen. Die Leitung des herrschenden
Unternehmens ist gegenüber dem Vorstand der abhängigen Unternehmen des Ver-
tragskonzerns weisungsberechtigt (§ 308 Abs. 1 Satz 1 AktG). Aufgrund dieses Wei-
sungsrechtes darf die herrschende Gesellschaft auch Weisungen erteilen, die für das
abhängige Unternehmen nachteilig sind (§ 308 Abs. 1 Satz 2 AktG). Ist ein Beherr-
schungsvertrag abgeschlossen, so ist gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 AktG zwingend auch
von einer tatsächlichen Beherrschung auszugehen; die Konzernvermutung nach
§ 18 Abs. 1 Satz 3 AktG kann hier nicht widerlegt werden.

Beherrschungsverträge greifen in die Rechte der außenstehenden Minderheitsgesell-
schafter und Gläubiger des beherrschten Unternehmens ein. Zu deren Schutz wird
das aus dem Beherrschungsvertrag resultierende umfassende Weisungsrecht des herr-
schenden Unternehmens durch umfangreiche konzernrechtliche Regelungen kom-
pensiert. Dem Schutz der Minderheitsgesellschafter dienen dabei vor allem die Rege-
lungen über Ausgleich und Abfindung (§§ 304, 305 AktG), während die Gläubiger
durch die Verlustausgleichspflicht nach § 302 AktG geschützt werden.

Gemäß § 305 AktG muss das herrschende Unternehmen den Minderheitsgesellschaf-
tern bei Abschluss eines Beherrschungsvertrages ein Abfindungsangebot unterbrei-
ten.17 Für diejenigen Gesellschafter, die dieses Abfindungsangebot nicht annehmen
und ihre Gesellschafterstellung behalten, muss der Beherrschungsvertrag einen jähr-
lich zu zahlenden finanziellen Ausgleich vorsehen (§ 304 Abs. 1 AktG). Die Höhe
der Ausgleichszahlung ist zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festzulegen; zuzusi-
chern ist der Betrag, der „nach der bisherigen Ertragslage der Gesellschaft und ihren
künftigen Ertragsaussichten“ an die Gesellschafter ausgeschüttet werden könnte
(§ 304 Abs. 2 Satz 1 AktG). Wenn das herrschende Unternehmen eine AG oder
KGaA ist, so darf anstelle dieses festen Ausgleiches auch ein variabler Ausgleich zuge-
sagt werden, bei dem die Höhe der Ausgleichszahlung an die Höhe der vom herr-

17 Vgl. für das AktG 1937 bereits MESTMÄCKER, E.-J., Verwaltung, S. 342.
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schenden Unternehmen gezahlten Dividende gekoppelt ist (§ 304 Abs. 2 Sätze 2
und 3 AktG). Die Höhe sowohl des festen als auch des variablen Ausgleiches an die
Minderheitsgesellschafter nach § 304 AktG wird bereits bei Abschluss des Beherr-
schungsvertrages für die gesamte Vertragsdauer bestimmt und ist somit unabhängig
davon, welche Gewinne das abhängige Unternehmen später tatsächlich erwirtschaf-
tet. Sofern zusammen mit dem Beherrschungsvertrag auch ein Gewinnabführungs-
vertrag geschlossen wird, verliert der Einzelabschluss des abhängigen Unternehmens
für die Höhe der Zahlungen an die Minderheitsgesellschafter jegliche Relevanz, denn
die Ausgleichsansprüche der Minderheitsgesellschafter gemäß § 304 AktG treten an
die Stelle ihres Rechtes auf Ausschüttung des Bilanzgewinns gemäß § 58 Abs. 4 AktG
bzw. § 29 Abs. 1 GmbHG. Nur in dem (praktisch sehr seltenen) Fall, dass ein Be-
herrschungsvertrag, aber kein Gewinnabführungsvertrag vereinbart ist, bleiben die
Ausschüttungsrechte der Anteilseigner bestehen. Die Ausgleichszahlung gemäß § 304
AktG ist in diesem Fall allerdings die Untergrenze der Ausschüttung.

Speziell dem Schutz der Gläubiger des abhängigen Unternehmens dient die Verlust-
ausgleichspflicht des herrschenden Unternehmens nach § 302 AktG. Danach ist das
herrschende Unternehmen verpflichtet, einen eventuellen Verlust des abhängigen
Unternehmens auszugleichen (§ 302 Abs. 1 AktG). Anders als bei der Abhängigkeit
oder im einfachen faktischen Konzern sind nicht einzelne Schädigungen auszuglei-
chen, sondern das herrschende Unternehmen muss den (eventuellen) Jahresfehlbetrag
des abhängigen Unternehmens insgesamt ausgleichen. In der Rechtsprechung wird
§ 302 AktG auf qualifiziert faktische Konzerne analog angewendet.18

Die engste Verbindung, die zwischen zwei rechtlich selbständigen Unternehmen
möglich ist, ist die Eingliederung (§§ 319-327 AktG). Die Eingliederung setzt eine
mindestens 95 %ige Beteiligung am Grundkapital der abhängigen AG voraus (§ 320
Abs. 1 AktG) und führt gemäß § 320a AktG zwingend zum Ausscheiden und zur Ab-
findung der Minderheitsgesellschafter des eingegliederten Unternehmens. Wirt-
schaftlich betrachtet entspricht die Eingliederung nahezu der Verschmelzung der be-
teiligten Gesellschaften.19 Zum Schutz der Gläubiger der eingegliederten
Gesellschaft verpflichtet § 322 AktG die eingliedernde Gesellschaft, für alle Alt- und
Neuschulden der eingegliederten Gesellschaft zu haften. Auch bei der Eingliederung
ist stets von einer tatsächlichen Beherrschung auszugehen, so dass die Eingliederung
(unwiderlegbar) die Voraussetzungen des aktienrechtlichen Konzernbegriffs erfüllt
(§ 18 Abs. 1 Satz 2 AktG).

23 Gleichordnungskonzerne

Gleichordnungskonzerne sind dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Unter-
nehmen tatsächlich beherrscht werden, ohne dass ein Unternehmen von dem anderen
Unternehmen abhängig ist. Im Unterschied zum Unterordnungskonzern beruht die

18 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 18 AktG, Rn. 89.

19 Vgl. BT-Drucksache 4/171, S. 235.
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tatsächliche Beherrschung also nicht auf der Beherrschungsmacht eines einzelnen
Unternehmens; vielmehr wird die tatsächliche Beherrschung von mehreren gleichge-
ordneten Unternehmen gemeinsam ausgeübt.20 Die tatsächliche Beherrschung kann
auf einem Vertrag zwischen den Unternehmen beruhen; sie kann aber auch auf ande-
re Weise – etwa durch personelle Verflechtungen der Leitungsorgane oder Koor-
dinationsgremien – begründet sein. Nach § 18 Abs. 2 AktG bilden unabhängige,
unter einer einheitlichen Leitung zusammengefasste (d. h. im Regelfall tatsächlich be-
herrschte) Unternehmen einen Konzern; weitergehende gesetzliche Regelungen
bestehen für derartige Gleichordnungskonzerne indes nicht. Zur Konzernrech-
nungslegung sind Gleichordnungskonzerne – anders als Unterordnungskonzerne –
grundsätzlich nicht verpflichtet.21

3 Der Konzernabschluss als Abschluss der wirtschaftlichen 
Einheit

Unternehmen, die zusammen einen Konzern bilden, sind rechtlich selbständige Ein-
heiten. Sie sind jedoch wirtschaftlich voneinander abhängig und werden – bei Unter-
ordnungskonzernen – von einer übergeordneten Einheit dominiert bzw. dominieren
untergeordnete Einheiten.22 Das Konstrukt Konzern ist somit eine Verbindung von
rechtlich selbständigen, ökonomisch jedoch voneinander abhängigen Unterneh-
men. Ein Konzern besitzt keine eigenständige rechtliche Existenz (Rechtspersönlich-
keit) und verfügt auch nicht über eigene Konzernorgane (Vorstand, Aufsichtsrat,
Hauptversammlung). Faktisch übernehmen diese Funktionen die entsprechenden
Organe des an der Konzernspitze stehenden Mutterunternehmens.

Für den Konzern als lediglich fiktives Konstrukt existiert auch kein eigenständiger
Abschluss einer rechtlichen Einheit. Daher muss der Abschluss eines Konzerns aus
den Einzelabschlüssen der konzernzugehörigen Unternehmen abgeleitet werden.23

Durch die wirtschaftliche Abhängigkeit der einzelnen Konzernunternehmen besitzen
diese Einzelabschlüsse jedoch nur eine beschränkte Aussagefähigkeit.24 Aus diesem
Grund muss die wirtschaftliche Abhängigkeit der einzelnen Konzernunternehmen bei
der Ableitung des Konzernabschlusses aus den Einzelabschlüssen der konzernzugehö-
rigen Unternehmen berücksichtigt werden.

20 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 18 AktG, Rn. 77 m. w. N.

21 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 290 HGB, Rn. 87 f.

22 Vgl. COENENBERG, A. G./HALLER, A./SCHULTZE, W., Jahresabschluss und Jahresabschlussana-
lyse, S. 610.

23 Vgl. KÜTING, K./WEBER, C.-P., Der Konzernabschluss, S. 83.

24 Vgl. KIRSCH, H.-J./HEPERS, L./EWELT-KNAUER, C., in: Baetge/Kirsch/Thiele, Einf., Rn. 202;
vgl. auch Kap. II Abschn. 124.
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Der Konzernabschluss hat nach der Generalnorm25 in § 297 Abs. 2 Satz 2 „ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Konzerns zu vermitteln“. Dabei ist die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der einbezogenen Unternehmen nach § 297 Abs. 3 Satz 1 so darzustellen,
„als ob diese Unternehmen insgesamt ein einziges Unternehmen wären“. Durch die-
sen sog. Einheitsgrundsatz26 wird für die in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen eine Rechtseinheit fingiert.27 

Der Konzernabschluss besteht nach § 297 Abs. 1 aus Konzernbilanz, Konzern-GuV,
Konzernanhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel. Er kann um eine
Segmentberichterstattung erweitert werden. Zusätzlich zum Konzernabschluss ist ein
Konzernlagebericht zu erstellen (§ 315). In Bezug auf die Bestandteile entspricht der
Konzernabschluss dem Jahresabschluss kapitalmarktorientierter Kapitalgesellschaften
gemäß § 264 Abs. 1 Satz 2, in Bezug auf Ansatz, Bewertung und Ausweis dem Jahres-
abschluss einer großen Kapitalgesellschaft.

25 Vgl. zur Generalnorm Kap. II Abschn. 2.

26 Vgl. zum Einheitsgrundsatz Kap. II Abschn. 25.

27 Vgl. BALLWIESER, W., in: Baetge/Kirsch/Thiele, § 297 HGB, Rn. 153 m. w. N.
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4 Schritte der Aufstellung eines Konzernabschlusses
Die Schritte zur Aufstellung eines Konzernabschlusses werden in der folgenden Ab-
bildung dargestellt:

Übersicht I-2: Schritte der Erstellung eines Konzernabschlusses

Zunächst muss in einem ersten Schritt geprüft werden, ob ein Mutterunternehmen
zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Dies ist grundsätzlich der
Fall, wenn das Mutterunternehmen gemäß § 290 Abs. 1 Satz 1 unmittel- oder mittel-
bar einen beherrschenden Einfluss auf ein Tochterunternehmen ausüben kann.28 Ein
Mutterunternehmen kann allerdings von der Pflicht zur Aufstellung befreit werden,

28 Zur Aufstellungspflicht für den Konzernabschluss vgl. Kap. III Abschn. 1.

Abgrenzung des
Konsolidierungskreises

Vereinheitlichung
der einzubeziehenden Abschlüsse

(Aufstellung der sog. HB II und GuV II)
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Eigentliche
(Eliminierung konzerninterner

Beziehungen und Verflechtungen aus
der Summenbilanz und der Summen-GuV)

Konsolidierung

Konzernabschluss

Umrechnung der auf fremde Währung
lautenden EA in Konzernwährung

Vereinheitlichung von Ansatz,
Bewertung und Ausweis

Vereinheitlichung der Stichtage

Aufwands- und Ertragskonsolidierung:
Eliminierung von konzerninternen

Aufwendungen und Erträgen

Zwischenergebniseliminierung:
Eliminierung von konzerninternen

Zwischengewinnen/-verlusten

Schuldenkonsolidierung:
Eliminierung von konzerninternen

Schuldbeziehungen

Kapitalkonsolidierung:
Eliminierung von Beteiligungs-
buchwerten und Eigenkapital

Aufstellung des Konzernanhangs
Aufstellung der Kapitalflussrechnung
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ggf. Aufstellung der Segmentbericht-
erstattung

Ergänzende Maßnahmen

Beurteilung der
Aufstellungspflicht

Bestimmung des anzuwendenden
Normensystems

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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wenn es z. B. die Größenkriterien des § 293 nicht überschreitet29 oder ausschließlich
solche Tochterunternehmen hat, die nach § 296 nicht vollkonsolidierungspflichtig
sind.30

In einem zweiten Schritt muss das anzuwendende Normensystem bestimmt werden.
Grundsätzlich gelten die Vorschriften des HGB für die Erstellung des Konzernab-
schlusses. Ist ein Mutterunternehmen jedoch kapitalmarktorientiert, so sind im Kon-
zernabschluss gemäß § 315a die IFRS anzuwenden.31

Bei der Aufstellung eines Konzernabschlusses ist daran anschließend in einem dritten
Schritt im Rahmen der Abgrenzung des Konsolidierungskreises zu bestimmen, wel-
che Unternehmen in den Konzernabschluss einzubeziehen sind. Dies sind Unterneh-
men, die vom Mutterunternehmen beherrscht werden (§ 290 Abs. 2), vorbehaltlich
der in § 296 genannten Ausnahmen aus dem Konsolidierungskreis.32

Damit der Konzernabschluss dann wie ein „Quasi-Einzelabschluss“ der wirtschaftli-
chen Einheit der einbezogenen rechtlich selbständigen Unternehmen das von der Ge-
neralnorm geforderte Bild vermitteln kann, bedarf es eines Regelsystems, d. h., es
müssen Vorgaben existieren, wie die in den Konzernabschluss einzubeziehenden Ein-
zelabschlüsse zusammenzufassen sind. Dieses Regelsystem wird durch den Grundsatz
der Einheitlichkeit33 beschrieben. Dieser ist indes nicht mit dem Einheitsgrundsatz
nach § 297 Abs. 3 Satz 1 zu verwechseln.34 Die in einem Konzernabschluss zusam-
menzufassenden Einzelabschlüsse sind nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit nach
einheitlichen Bilanzierungsregeln zu erstellen (Schritt vier der Konzernabschlusser-
stellung). Dabei werden die ursprünglichen Einzelabschlüsse der einzubeziehenden
Unternehmen als Handelsbilanzen I (HB I) und die an konzerneinheitliche Bilan-
zierungsgrundsätze angepassten Abschlüsse als Handelsbilanzen II35 (HB II) be-
zeichnet. Die geforderte Einheitlichkeit der HB II umfasst die formelle und die mate-
rielle Einheitlichkeit. Bedingung für die formelle Einheitlichkeit sind einheitliche
Abschlussstichtage bzw. Berichtsperioden. Zudem müssen der Ausweis und die im
Abschluss verwendete Währung einheitlich sein. Die materielle Einheitlichkeit for-
dert die Einheitlichkeit von Ansatz und Bewertung (konzerneinheitliche Bilanzie-
rungsgrundsätze). Die Einheitlichkeit von Ansatz, Bewertung und Ausweis wird
i. d. R. durch ausführliche und detaillierte Konzernbilanzierungsrichtlinien und
Konzernhandbücher sichergestellt.36

29 Zur Befreiung von der Aufstellungspflicht vgl. die Größenkriterien des § 293; vgl. Kap. III Ab-
schn. 142.

30 Vgl. VON KEITZ, I./EWELT-KNAUER, C. in: Baetge/Kirsch/Thiele, § 296 HGB, Rn. 181.

31 Zur Bestimmung des anzuwendenden Normensystems vgl. weiterführend Kap. III Abschn. 2.

32 Vgl. zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises Kap. III.

33 Vgl. zum Grundsatz der Einheitlichkeit Kap. IV.

34 Vgl. zum Einheitsgrundsatz Kap. II Abschn. 25.

35 Streng genommen ist die Bezeichnung „Handelsbilanz II“ zu eng gefasst, weil auch die GuV II
und bestimmte Angaben der einbezogenen Unternehmen damit eingeschlossen sind.

36 Vgl. KIRSCH, H.-J./HEPERS, L./DETTENRIEDER, D., in: Baetge/Kirsch/Thiele, § 300 HGB,
Rn. 7 sowie Abschn. 5 in diesem Kapitel.
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Nachdem die ursprünglichen Einzelabschlüsse (HB I) durch Vereinheitlichung von
Stichtagen, Recheneinheit, Ansatz, Bewertung und Ausweis in die HB II transfor-
miert wurden, werden diese (nun einheitlichen) HB II in einem fünften Schritt zum
Summenabschluss horizontal addiert. Durch diese Addition werden die HB II aller
einbezogenen Unternehmen zu einem einzigen Abschluss aggregiert. 

Die einzubeziehenden Einzelabschlüsse dürfen indes nicht ohne weitere Korrekturen
zum Konzernabschluss zusammengefasst werden. Dies bedeutet, dass der Konzernab-
schluss nicht das Ergebnis einer einfachen Addition der Einzelabschlüsse darstellt.
Vielmehr sind die Einzelabschlüsse anzupassen, bevor sie in den Konzernabschluss
übernommen werden können.37 Nur wenn die Mängel der Einzelabschlüsse korri-
giert werden, können sie zu einem Konzernabschluss zusammengefasst werden, der
ein der Generalnorm entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Konzerns vermittelt. Da die Mängel der einzubeziehenden Einzelabschlüsse im
Konzernabschluss kompensiert werden sollen, wird diese Vorgehensweise auch als
Kompensation bezeichnet.38 Ziel der Kompensation ist es, bei der Zusammenfas-
sung der Einzelabschlüsse zum Konzernabschluss Sachverhalte aus Konzernsicht
(neu) zu beurteilen. Dadurch sollen konzerninterne Geschäfte und deren Auswirkun-
gen aus dem Konzernabschluss eliminiert werden. Die Eliminierung von konzernin-
ternen Beziehungen wird als Konsolidierung bezeichnet. Sie stellt das zentrale In-
strument dar, mit dem der Kompensationszweck erreicht wird.

In einem sechsten Schritt wird daher in diesem aggregierten Summenabschluss die ei-
gentliche Konsolidierung vorgenommen, d. h. konzerninterne Beziehungen werden
eliminiert, damit der durch die Konsolidierung entstehende Konzernabschluss ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage aus Sicht des Konzerns vermitteln kann. Die Konsolidierung erstreckt sich
auf mehrere Teilbereiche und ist dementsprechend im HGB in verschiedenen Konso-
lidierungsvorschriften normiert:

Die Kapitalkonsolidierung ist in § 301 geregelt. Sie dient der Eliminierung der
konzerninternen Kapitalverflechtungen.39 Zu diesem Zwecke sind die beim Mutter-
unternehmen bilanzierten Buchwerte ihrer Beteiligungen mit den Eigenkapitalantei-
len der einbezogenen Unternehmen zu verrechnen. Dies ist notwendig, weil im Sum-
menabschluss sowohl die Beteiligungen des Mutterunternehmens als auch das
Eigenkapital als auch die Vermögensgegenstände und Schulden der einzubeziehenden
Unternehmen selbst ausgewiesen werden und es somit ohne Konsolidierung zu einer
Doppel- bzw. Dreifachzählung käme.

37 Vgl. COENENBERG, A. G./HALLER, A./SCHULTZE, W., Jahresabschluss und Jahresabschlussana-
lyse, S. 632 f.

38 Vgl. zum Kompensationszweck Kap. II Abschn. 124.

39 Vgl. KIRSCH, H.-J./HEPERS, L./EWELT-KNAUER, C., in: Baetge/Kirsch/Thiele, Einf., Rn. 285.



12

Kapitel I : Grundlagen des Konzernabschlusses

Durch die Schuldenkonsolidierung gemäß § 303 sind konzerninterne Schuldbezie-
hungen zu eliminieren. Ohne Konsolidierung der Schuldbeziehungen würden im
Konzernabschluss sowohl die Forderung eines einbezogenen Unternehmens als auch
die entsprechende Verbindlichkeit des anderen einbezogenen Unternehmens ausge-
wiesen.

In § 304 ist die Zwischenergebniseliminierung geregelt. Durch sie soll das Realisati-
onsprinzip auch im Konzern beachtet werden. Lieferungen und Leistungen zwischen
einzelnen Konzernunternehmen sind als konzernintern zu klassifizieren. Daher sind
auch so lange (Konzern-)Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, bis der
Sprung zum konzernexternen Absatzmarkt vollzogen wurde. Aus Konzernsicht noch
nicht realisierte Erfolgsbestandteile sind zu eliminieren. Allerdings haben die Bereini-
gungen der Zwischenergebniseliminierung rein bilanziellen Charakter; Bereinigun-
gen in der GuV werden im Rahmen der Aufwands- und Ertragskonsolidierung vorge-
nommen. 

Durch die in § 305 geregelte Aufwands- und Ertragskonsolidierung wird die in der
GuV dargestellte Ertragslage des Konzerns von den Auswirkungen konzerninterner
Lieferungen und Leistungen sowie anderer konzerninterner Aufwands- und Ertrags-
beziehungen bereinigt. Durch diese Bereinigungen soll die Ertragslage des Konzerns
aus Sicht der „wirtschaftlichen Einheit Konzern“ dargestellt werden.

Zusätzlich zu Konzernbilanz und -GuV sind gemäß § 297 Abs. 1 als Bestandteile des
Konzernabschlusses im siebten Schritt der Konzernabschlusserstellung ein Konzern-
anhang, eine Kapitalflussrechnung und ein Eigenkapitalspiegel zu erstellen. Für die
Aufstellung einer Segmentberichterstattung besteht ein Wahlrecht. Im Konzernan-
hang sind Erläuterungen zu Konzernbilanz und -GuV enthalten sowie Angaben zu
einzelnen Positionen; außerdem wird über Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsoli-
dierungsmethoden informiert (§§ 313 und 314). Mit der Kapitalflussrechnung wer-
den verbesserte Informationen über die Finanzlage des Konzerns bereitgestellt. Der
Eigenkapitalspiegel stellt die Veränderungen der einzelnen Bestandteile des Eigenka-
pitals dar und zeigt die Ergebnisverwendung. Der Konzernabschluss kann darüber
hinaus um eine Segmentberichterstattung erweitert werden (§ 297 Abs. 1 Satz 2), die
die Inhalte des Konzernabschlusses auf homogene wirtschaftliche Teileinheiten disag-
gregiert. 

Neben dem Konzernabschluss muss ein Konzernlagebericht (§ 297 Abs. 1 i. V. m.
§ 315) aufgestellt werden, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild des Geschäftsverlaufs und der Lage des Konzerns vermitteln soll.
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